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1. Einleit ung - Neue PAR-Ri chtlini en - gültig ab 0 1. Juli 20 21  

 

Wie angekündigt, stellen wir Ihnen mit dem September-Update 8.75 die 
ersten wichtigen Programmerweiterungen für die Beantragung und 
Abrechnung nach den neuen PAR-Richtlinien zur Verfügung. 
 
Nach Installation des Updates 8.75 sind die Programmerweiterungen für 
Anwender des Parodontose-Moduls aktiv. 
 
Mit dieser Anleitungen erhalten Sie Informationen über die Eingabe von 
Plänen und Leistungen und über die Erstellung der Monatsabrechnung. 
 
Die Abrechnungsbedingungen/Bema-Bestimmungen entnehmen Sie bitte den 
KZV-Rundschreiben. 
 
In den nachfolgenden Punkten 1.1 – 1.3 wird beschrieben, was Sie direkt nach 
der Update-Übernahme auf jeden Fall bei der PAR-Eingabe im Express-
Programm beachten müssen.  
 
Die Kapitel 2 – 4 dienen als Nachschlagewerk. Hier werden detailliert die 
Programmfunktionen erläutert, die sich gegenüber der bisherigen PAR-
Planung und -Abrechnung geändert haben oder neu dazugekommen sind.  
 

1.1  Nach der Update-Installation können Sie: 

 
 Handgeschriebene Pläne und manuell abgerechnete PAR-Leistungen 

nacherfassen.  
 PAR-Anträge nach den neuen Richtlinien erstellen. 
 Erbrachte PAR-Leistungen für die neuen PAR-Anträge erfassen und per 

KZV-DTA abrechnen. 
 PAR-Anträge, die bis zum 30.06.2021 begonnen wurden, weiterhin 

abrechnen und auch Therapieergänzungen erstellen.  
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1.2  Nacherfassung – Das ist jetzt wichtig! 

Die PAR-Pläne, die Sie seit dem 01.07.2021 manuell über das PDF-Formular 
Ihrer KZV erstellt haben, müssen Sie komplett nacherfassen. 
 
Darum müssen Sie sich jetzt als erstes kümmern: 
 Die Nacherfassung der PAR-Pläne.  
 Die Nacherfassung der Leistungen, die Sie bereits mit der KZV manuell 

abgerechnet haben.  
 Und das „Nacherfassen“ der bereits durchgeführten PAR-

Monatsabrechnung.  
 

1.2.1 Folgendes müssen Sie beachten! 

a) Pläne nacherfassen 

 Die Pläne müssen unter dem Originalantragsdatum im Programm |Pläne| 
angelegt werden.  
 
Das Antragsdatum können Sie über die Registerkarte |Arzt, Daten etc.| 
ändern.  
 

 Sie müssen alle Angaben nacherfassen (PAR-Status und Blatt 1). 
 
Nutzen Sie bitte für die Nacherfassung der Pläne die Beschreibung des 
Kapitels 4. 
 
 

b) Leistungen nacherfassen, wenn Sie noch keine manuelle PAR-  

     Abrechnung über die KZV erstellt haben: 

Haben Sie noch keine Monatsabrechnung über die neuen PAR-Leistungen 
durchgeführt, können Sie alle erbrachten Leistungen im Programm |KCH-
Erfassung| eingeben ohne darauf zu achten, ob eine Leistung bereits über die 
KZV abgerechnet wurde. 
 
Wie Sie die Leistungen in der |KCH-Erfassung| eingeben, wird im Kapitel 3 
beschrieben. 
 
 

Achtung! 
Bitte fangen Sie 
bei der PAR-
Bearbeitung mit 
dem Kapitel 1.2 
an. 
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c) Haben Sie bereits eine manuelle KZV-Monatsabrechnung erstellt, 

     müssen Sie bei der Leistungsnacherfassung folgendes beachten: 

 
Erfassen Sie als erstes im Programm |KCH-Erfassung| nur die PAR-
Leistungen nach, die Sie bereits manuell über die KZV abgerechnet haben! 
 
Das Nacherfassen ist zwingend erforderlich, weil das Abrechnen der PAR-
Leistungen nach den neuen PAR-Richtlinien in der chronologischen 
Reihenfolge der PAR-Versorgungsstrecke erfolgen muss. Alle 
Leistungsprüfungen sind bzw. werden darauf aufgebaut. 
 
Beispiel:  
Die Leistung BEVa darf nur abgerechnet werden, wenn alle AITa/b Leistungen 
erbracht wurden. 
 
Nutzen Sie bitte für die Nacherfassung der Leistungen die Beschreibung des 
Kapitels 5. 
 
 

d) „Nacherfassen“ der manuell durchgeführten PAR-Monatsabrechnung 

Diesen Punkt müssen Sie durchführen, wenn Punkt c auf Ihre Praxis zutrifft. 
 
Die Leistungen, die Sie bereits manuell über die KZV abgerechnet haben, 
müssen als „abgerechnet“ gekennzeichnet werden. Fehlt das Kennzeichen, 
würden diese Leistungen erneut bei der KZV eingereicht. 
 
Das Kennzeichen kann manuell gesetzt werden, wie unter Punkt 5.3.8 
beschrieben werden. Dieser Weg ist bei vielen Leistungen aber mühsam. 
 
Leichter ist der Weg über eine Pseudo-DTA-Monatsabrechnung. 
Diesen Weg können Sie nutzen, wenn Sie, wie unter Punkt c beschrieben, nur 
die Leistungen nacherfasst haben, die Sie bereits manuell über die 
Monatsabrechnung abgerechnet haben.  
 
Für die Pseudo-DTA-Monatsabrechnung erstellen Sie unter |Abrechnung| -> 
|Monatsabrechnungen| -> |DTA für PAR| eine Monatsabrechnung für eine 
fiktive Einreichung:  
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Sie wählen den Monat „September“ und geben bei Einreichung einen Wert 
ein, den Sie normalerweise nicht nutzen z. B. 5. Einreichung 
 
Anschließend führen Sie den Datenträgerlauf aus. Weitere Läufe für den DTA 
mit der KZV sind in diesem Fall nicht erforderlich. 
 
Durch den Datenträgerlauf werden alle vorhandenen PAR-Leistungen in der 
|KCH-Erfassung| mit folgenden Daten als „abgerechnet“ gekennzeichnet: 
 

 
 
Diese Leistungen werden nicht erneut abgerechnet. 
 
Danach können Sie die Erfassung der noch nicht abgerechneten PAR-
Leistungen vornehmen. 
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1.3 Kurzform – Das ist neu im Rahmen einer PAR-Behandlung: 

 

a) Für die PAR-Behandlung wurde eine Versorgungsstrecke festgelegt: 
 

 
Diese Versorgungsstrecke umfasst einen Zeitraum von 2 – 2,5 Jahren. Kassen-
PAR-Anträge, die seit dem 01. Juli 2021 ausgestellt und genehmigt wurden 
sind für 2 Jahre gültig und können ggf. um ein halbes Jahr verlängert werden. 
 
 

b) Speziell für die neue PAR-Versorgungsstrecke wurde der Bema-
Katalog erweitert 

Neben der Anfangsbefunderhebung, die Durchführung des geschlossenen und 
offenen Verfahrens werden nun auch Aufklärungs- und Therapiegespräche, 
Mundhygieneunterweisungen, weitere Befunderhebungen und PAR-
Nachsorgebehandlungen honoriert. 
 
 

c) Für die neuen PAR-Anträge ändert sich die Abrechnung 

Die Abrechnung für Anträge, die seit dem 01.07.2021 begonnen wurden, 
erfolgt nicht mehr über den Antrag.  
 
Damit die erbrachten PAR-Leistungen abgerechnet werden können, müssen 

 
(Abbildung: https://www.kzbv.de/kzbv-par-versorgungsstrecke-ab-2021-07-01-v1.download.30807bcee0f73903a43c757d1efa0b78.pdf) 
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Sie die Leistungen in Zukunft in der |KCH-Erfassung| eingegeben. 
 
Die Abrechnung mit der KZV erfolgt automatisch über die PAR-DTA-
Monatsabrechnung. 
 
In der Regel ist eine Abrechnung möglich, sobald alle beantragte AIT-
Leistungen (= geschlossenes Verfahren) erbracht wurden. Alle Leistungen, die 
danach erbracht werden, werden dann immer automatisch mit der nächsten 
PAR-Monatsabrechnung abgerechnet. 
 
Liegt ein Behandlerwechsel oder ein Behandlungsabbruch vor oder gehört ein 
Patient der Patientengruppe §22a SGB V an, ist die Abrechnung auch vor dem 
Erbringen der AIT-Leistungen möglich. Weitere Informationen hierzu erhalten 
Sie auf den nachfolgenden Seiten. 
 
Für Anträge, die bis zum 30.06.2021 begonnen wurden, erfolgt die 
Abrechnung wie bisher. D. h. der Plan wird abgerechnet, wenn alle 
beantragten Leistungen erbracht wurden. 
 
 

 

d) Nach den neuen PAR-Richtlinien entfallen die genehmigungs-
pflichtigen Therapieergänzungen für das offene Verfahren. 

Ist das offene Verfahren erforderlich, muss es bei der Krankenkassen nur über 
das neue CPT-Formular angezeigt werden. Dies ist allerdings frühestens nach 
der BEVa (= Befundevaluation nach AIT) möglich. 
 
 
 
 
Mit dem nächsten Kapitel erhalten  Sie eine Anleitung zur Umsetzung der 
neuen PAR-Richtlinien im dental Express – Programm.  
 
Weitere Ergänzungen und Feinheiten werden mit den nächsten Updates 
folgen.
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2. Anleit ung – Pla nerste llung (neue PAR-Richtlinie n) 

2.1  Planauswahl im Programm |Pläne| 

 

Haben Sie das Programm |Pläne| geöffnet, erhalten Sie nach der Update-
Installation folgende Funktionsauswahl: 
 

 
 

2.1.1 PAR-Plan / Kasse 

Über diese Antragsart werden für Kassenpatienten die 
genehmigungspflichtigen PAR-Pläne erstellt. 
 
Wird über diese Antragsart ein neuer PAR-Plan ab 01. Juli 2021 angelegt, 
erfolgt die Beantragung nach den neuen gültigen PAR-Richtlinien (-> 
https://www.kzbv.de/par-richtlinie.1498.de.html). 
Wird ein Antrag rückwirkend unter einem Datum bis zum 30.Juni 2021 
angelegt, erfolgt die Beantragung nach den alten Richtlinien der Bema 2004. 
 
Ein Wechsel zwischen den Antragsarten durch das nachträgliche Ändern des 
Antragsdatums ist nicht möglich. 
 

2.1.2 PAR-Plan / Kasse n. §22a SGB V 

Nutzen Sie diese Antragsart, wenn für einen Patienten nach §22a SGB V eine 
PAR-Behandlung erfolgen soll. 
 
Für diese Patientengruppe müssen die PAR-Behandlungen bei der 
Krankenkasse nur angezeigt werden. Diese Anträge sind nicht 
genehmigungspflichtig. 
 

2.1.3 PAR-Plan / Privat 

Die Bildschirmmasken wurden analog zu den Kassenplänen aktualisiert. Die 
Beantragung und Abrechnung der privaten PAR-Pläne erfolgt wie bisher. 
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2.2  Kurzanleitung – PAR-Plan erstellen und Leistungen abrechnen 

 
 Sie markieren |PAR-Plan / Kasse| und klicken auf |neuer Plan|. 

 
 Im PAR-Status geben Sie die Messwerte ein. 

Unter der Registerkarte |Maßnahme| werden die Felder automatisch 
anhand der eingegeben Messwerte ergänzt. Sie müssen hier keine 
Eingaben vornehmen. 
 

 Über den Button |Blatt 1| füllen Sie die vorgegebenen Felder für die 
Anamnese, Diagnose aus und geben den Grad der Behandlung an. 
 

 Anschließend drucken Sie das Blatt 1 und die Planung über den Button 
|Drucken| aus. 
 

 Wurde der Plan genehmigt, geben Sie das Genehmigungsdatum im PAR-
Plan über die Registerkarte |Arzt, Daten| ein. Bei Plänen nach §22a 
entfällt die Genehmigung. 
 

 Liegt die Genehmigung vor, können Sie mit der PAR-Behandlungen 
beginnen. Alle PAR-Leistungen, die Sie erbringen, müssen Sie in der KCH-
Erfassung eingegeben. 
 

 Die Abrechnung der PAR-Leistungen über die PAR-DTA-
Monatsabrechnung erfolgt, sobald alle beantragten AIT-Leistungen 
erbracht wurden. 
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2.3  Beschreibung der neuen Plan-Funktionen  

 
Haben Sie im Programm |Pläne| die Planart |PAR-Plan / Kasse| markiert und 
auf |neuer Plan| geklickt, wird der Bildschirm zur Eingabe des PAR-Status und 
für die Beantragung der Maßnahmen mit der aktualisierten 
Bildschirmoberfläche geöffnet: 
 

 
 

2.3.1 PAR-Status – Das ist neu! 

 
 
Im PAR-Status geben Sie weiterhin für die einzelnen Zähne die Messwerte an 
und zeichnen die Knochenlinie ein. 
 
Aufgrund der neuen PAR-Richtlinien wurde in diesen Bereichen das Programm 
geändert:  
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a) Sondierungstiefen (Taschentiefen) 

 
 
Für die Angabe der Sondierungstiefen müssen mindestens zwei Stellen pro 
Zahn (mesioapproximal und distoapproximal) angegeben werden. Maximal 
sind 6 Messstellen möglich. 

 
Nach den neuen PAR-Richtlinien ist eine PAR-Behandlung über die Kasse ab 
einer Sondierungstiefe von 4,0 mm möglich.  
 
Auf dem Planausdruck und bei der KZV-Abrechnung dürfen die 
Sondierungstiefen nicht mehr mit Nachkommastellen angegeben werden.  
 
Wir haben das Programm dahingehend geändert:  
Sie können die Sondierungstiefen weiterhin mit Nachkommastellen eingeben, 
aber für den Ausdruck des Planes und für die KZV-Abrechnung werden die 
Werte lt. den gesetzlichen Vorgaben auf den nächsten vollständigen Wert 
aufgerundet. D. h. aus 2,1 – 2,9 wird 3,0; aus 3,1 – 3,9 wird 4,0 etc.. 
 
Das kaufmännische Auf- und Abrunden ist bei den Messdaten der 
Sondierungstiefen nicht anzuwenden. 
 
Muster: 

 
 
Sobald sich durch die Messung ein Wert ab 4mm ergibt, wird das 
geschlossene Verfahren (AITa/b) geplant.  
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In der Zeile AIT setzt das Programm ein Kreuz bei dem entsprechenden Zahn 
und unter Maßnahmen wird die beantragte Anzahl getrennt nach AITa (1-
wurzeliger Zahn) und AITb (= mehrwurzeliger Zahn) eingetragen: 
 

 
 
Die AITa/b (= Antiinfektiöse Therapie) sind die neuen Bema-Positionen für das 
geschlossene Verfahren und entsprechen den bisherigen Bema-Positionen 
P200/P201.  
 
 

b) Sondierungsbluten 

Tritt bei der Messung eine Blutung auf, muss diese auf dem Planausdruck 
durch ein Sternchen bei dem entsprechenden Messwert angegeben werden. 
 

Damit Sie die Blutung im Programm kennzeichnen können, wurde bei jeder 
möglichen Messstelle  ein zusätzliches Kästchen eingefügt. Liegt eine Blutung 
vor, setzen Sie per Mausklick ein Häkchen: 
 

 
 
Auf dem ausgedruckten Plan erscheint zusätzlich das Sternchen: 
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c) Furkationsbefall (FB) 

Liegt ein Furkationsbefall vor, geben Sie wie bisher die Werte 1-3 ein.  
 
Auf dem Plan und im PAR-Status werden diese Angaben als römische Zahlen 
in der neuen Zeile FB ausgewiesen:  
 

 
 
Liegt kein Furkationsbefall vor, muss der Wert 0 eingetragen werden. Diesen 
Wert trägt das Programm automatisch bei allen mehrwurzeligen Zähnen ein, 
bei denen keine Angabe zum Furkationsbefall vorhanden ist. 
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2.3.2 Registerkarte |Maßnahmen| 

 

 
 
 

a) Anzeige „Gebühr“ 

Die zu beantragenden Gebühren 4, ATG, MHU und BEVa werden automatisch 
vorgegeben und sind nicht änderbar. 
 
Die Anzahlen für die AITa und AITb werden automatisch anhand der 
Sondierungstiefen ermittelt. 
 
Sobald einer diese Gebühren von Ihnen erbracht wurde, müssen Sie die 
entsprechende Leistung in der |KCH-Erfassung eingeben|. Nur wenn die 
Leistung in der |KCH-Erfassung| gespeichert wurde, ist eine Abrechnung über 
die KZV per DTA möglich. 
 
Bitte beachten Sie bei den neuen PAR-Leistungen die Abrechnungs-
bestimmungen lt. den Vorgaben Ihrer KZV bzw. der KZBV.  
 
 

b) Bem. (Bemerkungen zum Plan) 

Im Feld |Bem.| können Sie 2 Zeilen Text á 60 Zeichen eingeben. 
Dieser Text wird auf dem Plan ausgedruckt. 
 
Über das Fernglas können Sie auch auf die zugeordneten Textbausteine für 
die Textgruppe |Parodontologie / Befunde| zugreifen.  
Selbstverständlich können Sie auch neue Textbausteine anlegen. 
 

  



2. Anleitung – Planerstellung (neue PAR-Richtlinien) 

Computer Forum GmbH | dental Express | PAR-Anleitung zum Software-Service 8.75.0 | 22.09.2021 Seite  17 / 45 
 

 

c) Grad / Frequenz der UPT 

An dieser Stelle werden der Grad und die UPT-Frequenz zu Ihrer Information 
angezeigt. 
 
Das Programm erhält diesen Wert aus den Angaben, die Sie unter |Blatt 1| 
vorgenommen haben. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Blatt 1“. 
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2.3.3 Button |Blatt 1| - Parodontalstatus Blatt 1 

 
Klicken Sie auf den Button |Blatt 1| öffnet sich folgendes Fenster: 
 

 
 
Hier müssen Sie die einzelnen Felder so ausfüllen, wie es die neuen PAR-
Richtlinien (-> https://www.kzbv.de/par-richtlinie.1498.de.html) vorsehen.  
 
Nachfolgend weisen wir auf Besonderheiten hin. 
 
 Anamnese: 

Markieren Sie Sonstiges, können Sie einen individuellen Text eingeben. Es 
stehen Ihnen hier zwei Zeilen á 40 Zeichen zur Verfügung.  
Über das Fernglas können Sie die Textbausteine nutzen und neue 
Bausteine anlegen.  
 

 Diagnose: 
Markieren Sie die Funktion |Parodontitis als Manifestation…|, können Sie 
einen individuellen Text über eine Zeile mit 45 Zeichen eingeben.  
 
Auch hier können Sie Textbausteine nutzen. 

 
 Stadium: 

Stadium I – IV markiert das Programm automatisch anhand Ihrer Eingaben 
in der Stadium-Tabelle. 
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Der höchste markierte Wert bestimmt das Stadium. 

 
 Grad 

 
Wird ein neuer PAR-Antrag angelegt, sind automatisch alle Werte unter 
Grad A markiert. 
 
Es muss in jeder Zeile ein Wert markiert sein. 
 
Der Grad wird durch den höchsten Wert bestimmt und stellt damit die 
Schwere der Parodontalerkrankung fest.  
 

 
 
Die Grad-Bestimmung legt die UPT-Frequenzen für die Maßnahmen nach 
den Bema-Nummern UPT a – g fest. Diese sollen für einen Zeitraum von 
zwei Jahren regelmäßig erbracht werden.  
 
Die UPT-Frequenzen sind folgendermaßen eingeteilt:  
  
Grad A – 2 Frequenzen: 
abrechenbar 1xpro Kalenderjahr, Mindestabstand 10 Monate 
 
Grad B – 4 Frequenzen:  
abrechenbar 1xpro Kalenderhalbjahr, Mindestabstand 5 Monate 
 
Grad C – 6 Frequenzen: 
abrechenbar 1xpro Kalendertertial; Mindestabstand 3 Monate 
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Ausführliche Informationen zu den Abrechnungsbestimmungen der UPT-
Leistungen und alle weiteren neuen PAR-Leistungen erhalten Sie auf der 
Internetseite der KZBV. Die KZBV stellt diesen Link zur Verfügung: 
https://www.kzbv.de/kzv-wl-par-leistungspositionen-bema-abrechnung-
v2.download.d3c0d1e60005202d68270863526e8aeb.pdf 
Über diesen Link wird ein PDF der KZV Westfalen-Lippe mit ausführlichen 
Erläuterungen geöffnet. Beachten Sie zusätzlich auch die Hinweise auf der 
Internetseite Ihrer KZV.  
 

 
Haben Sie unter |Blatt 1| alle Eingaben vorgenommen, 
 

 
 
schließen Sie das Fenster über das |X|. 
 
Das Programm kehrt zurück zum Anfangsbildschirm und zeigt die aktuellen 
Werte für den Grad und für die UPT-Frequenz an: 
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2.3.4 Button |Drucken|  

Klicken Sie auf |Drucken| öffnet sich die Druckauswahl für den PAR-Plan: 
 

 
 
Unter |Auswahl| sind automatisch nur die Ausdrucke aktiv, die für den 
angewählten Antrag zur Verfügung stehen. 
 
Bei einer genehmigungspflichtigen PAR-Neuplanung sind das |Blatt 1| und 
|Blatt 2 / Planung|. 
 
Diese beiden Formulare werden auf Blankopapier ausgedruckt. 
 
Muster – Blatt 1:   
 

  



2. Anleitung – Planerstellung (neue PAR-Richtlinien) 

Computer Forum GmbH | dental Express | PAR-Anleitung zum Software-Service 8.75.0 | 22.09.2021 Seite  22 / 45 
 

 
Muster – Blatt 2 / Planung: 
 

 
 
Das Bedrucken von KZV-Formularen ist nicht möglich, da uns bis zum jetzigen 
Zeitpunkt keine Originalformulare vorlagen. 
 
Die Druckfunktionen |Blatt 2 – Gesamt| und |Blatt 2/ Abrechnung| sind nur 
bei Anträgen aktiv, die bis zum 30.06.2021 erstellt wurden. 
 
Die Funktion |Mitteilung CPT| ist aktiv, sobald Sie für einen PAR-Antrag die 
Registerkarte |CPT-Mitteilung| ausgefüllt haben.   
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2.3.5 Registerkarte |CPT-Mitteilung|  

Die neuen PAR-Richtlinien sehen vor, dass bei jeder PAR-Behandlung 
(Ausnahme Patienten nach §22a SGB V) vor einem offenen Verfahren erst das 
geschlossene Verfahren nach AITa/b durchgeführt werden muss.  
 
Frühestens drei Monate nach der AIT-Behandlung wird eine Befundevalu-
ation nach BEVa durchgeführt werden. 
 
Ergibt die Befundevaluation, dass das offene Verfahren nach CPTa/B 
erforderlich ist, müssen Sie die CPT-Mitteilung erstellen. 
 
Dafür öffnen Sie im vorhandenen, genehmigten PAR-Antrag die Registerkarte 
|CPT-Mitteilung|: 
 

 
 
Um die CPT-Mitteilung zu aktivieren, setzen Sie ein Häkchen bei |erstellt am|. 
Das Tagesdatum wird eingefügt und kann bei Bedarf geändert werden. 
 
Durch das Setzen des Häkchens wird der Button |Zahnangaben| aktiv: 
 

 
 
Für die CPT-Mitteilung geben Sie die zu behandelnden Zähne an: Klicken Sie 
hierfür auf den Button |Zahnangaben| und markieren Sie im anschließenden 
Zahnschema die Zähne, die nach CPT behandelt werden sollen: 
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Die Eingabe beenden Sie über |OK|. Ihre Auswahl wird in die Anzeige 
übernommen: 
 

 
 
Über den Button |Drucken| wird die CPT-Mitteilung im Format der 
gesetzlichen Vorgaben auf Blankopapier ausgedruckt: 
 

 
  
Diese Mitteilung müssen Sie an die Krankenkassen des Patienten zur 
Information senden. Eine Genehmigung ist nicht erforderlich. 
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2.3.6 Registerkarte |Arzt, Daten etc.|  

Für die Verwaltung der PAR-Pläne nach den neuen Richtlinien wurde die 
Registerkarte |Arzt, Daten etc.| angepasst. 
 

 
 
Diese Felder wurden entfernt: 
Die Felder Rechnungsdatum und KZV-Abrechnung wurden entfernt. Das 
Abrechnungsdatum wird für die Leistungen der neuen PAR-Pläne über die 
|KCH-Erfassung| verwaltet. 
 
 
Diese Felder sind neu: 
 

a) Behdlgsübernahme (Behandlungsübernahme) 

Da ein PAR-Plan jetzt für zwei Jahre gültig ist, kann es während einer 
Behandlung zum Behandlerwechsel kommen.  
 
Wechselt ein Patient während einer PAR-Behandlung in Ihre Praxis, müssen 
Sie folgende Schritte ausführen:  
 
 Sie erfassen den PAR-Plan des Vorbehandlers im Programm |Pläne| nach 

und informieren ggf. die Krankenkasse über den Wechsel. Beachten Sie 
hierzu die Informationen Ihrer KZV. 
 

 Im PAR-Plan aktivieren Sie das Feld | Behdlgsübernahme | und geben das 
Datum des Wechsels ein. 
 

 Zusätzlich müssen Sie eine KZV-interne Mitteilung (Begründung) über den 
Wechsel hinterlegen. Diesen Text tragen Sie im Feld |KZV-int.Mitteilung/ 
Fall| ein. 
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Muster: 

 
 
Bei einem Wechsel in Ihre Praxis sind diese Angaben zwingend erforderlich, 
damit eine Abrechnung der zukünftigen PAR-Leistungen erfolgen kann.   
 
 

b) Behdlsabbruch (Behandlungsabbruch) 

Bricht ein Patient die Behandlung ab, aktivieren Sie diese Funktion und geben 
das Datum des Abbruchs ein.  
 
Zusätzlich müssen Sie im Feld |KZV-int.Mitteilung/Fall| eine Begründung für 
die KZV eintragen. 
 
Beide Angaben sind erforderlich, damit die bisher erbrachten Leistungen mit 
der nächsten PAR-DTA-Abrechnung abgerechnet werden. 
 
Beachten Sie bitte auch die Informationen Ihrer KZV zum Thema PAR-
Behandlungsabbruch  
 
 

c) KZV-int.Mitteilung/Fall 

In diesem Feld geben Sie eine KZV-Begründung ein, wenn ein Behandler-
wechsel oder ein Behandlungsabbruch vorliegt. (Siehe auch die beiden 
vorhergehenden Punkte.) 
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d) |Texte| 

Klicken Sie auf den Button |Texte| erhalten Sie für die Texteingabe diese 
Auswahl: 
 

 
 
Im Feld |KZV-Begründung| wird die o. g. int. KZV-Mitteilung/Begründung 
hinterlegt. 
 
Im Textfeld |Fallbesonderheiten| werden lt. KZBV nur Eintragungen 
vorgenommen, wenn ein Patient im Rahmen eines Pflegeheim-
Kooperationsvertrages behandelt wurde und wenn Ihre KZV eine 
Übermittelung von Angaben wünscht. Beachten Sie hierzu die KZV-
Rundschreiben. 
 
Für beide Bereiche können Sie auch Textbausteine anlegen und nutzen. 
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2.4  PAR-Plan / Kasse n. §22a SGB V  

 
PAR-Anträge für vulnerable Patienten (nach §22a SGB V) sind nicht 
genehmigungspflichtig, müssen aber der Krankenkasse zur Information 
zugesandt werden. 
 
Haben Sie im Programm |Pläne| die Planart |PAR-Plan / Kasse n. §22a SGB V| 
markiert, öffnet sich folgende Bildschirmmaske: 
 

 
 
Nachfolgend werden nur die Funktionen beschrieben, die abweichend zum 
genehmigungspflichtigen PAR-Plan (= Kapitel 4.3) sind. 
 

2.4.1 PAR-Status und Registerkarte |Maßnahmen| 

Im PAR-Status geben Sie in bekannter Form die Messdaten ein. 
 
Unter Maßnahmen werden die Angaben für AITa/b automatisch aktualisiert. 
 
Eine Berechnung der Leistungen ATG, MHU und BEVa ist bei dieser 
Patientengruppe nicht möglich. Aus diesem Grund werden die Positionen 
nicht unter Maßnahmen aufgeführt. 
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Die Leistungen CPTa/b werden aufgeführt, weil bei dieser Patientengruppe 
statt des geschlossenen Verfahrens direkt das offene Verfahren durchgeführt 
werden kann. 
 
 
Haben Sie die Messdaten eingegeben, wird zunächst das AIT-Verfahren 
markiert. 
 

 
 
Per Mausklick in der Zeile CPT können Sie anschließend für jeden einzelnen 
Zahn die Behandlung auf CPT umstellen: 
 

 
 
Die beantragten Anzahlen unter den Maßnahmen werden entsprechend 
aktualisiert: 
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2.4.2 Registerkarte |Anzeige §22a| 

Über die Registerkarte |Anzeige 22a| geben Sie die erforderlichen 
Begründungen für die vorgesehene Behandlung an. 
 
Muster: 

 
 
 

2.4.3 Button |Drucken| 

Haben Sie alle erforderlichen Angaben im PAR-Status, unter der Registerkarte 
|Anzeige §22a| und |Blatt 1| vorgenommen, klicken Sie für das Ausdrucken 
und ggf. das Archivieren auf den Button |Drucken|. 
 
  

 
 
Zur Information für die Krankenkasse nehmen Sie den Ausdruck über die 
Funktion |Behandlung nach §22a| vor. 
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Muster: 

  
 
 
Alle drei Ausdrucke senden Sie zur Information an die Krankenkasse. 
 
Da bei dieser Patientengruppe keine Genehmigungsdatum eingegeben 
werden muss, können Sie direkt mit der Behandlung beginnen. 
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2.5  Allgemeine Informationen  

 

2.5.1 Protokolltexte 

Für genehmigungspflichtige PAR-Anträge wird dieser Protokolltext hinterlegt:  
Plan erstellt: PAR-Plan/Kasse erstellt (Antrag 64) 
 
Wird ein Antrag nach §22a SGB V erstellt, erscheint dieser Eintrag: 
Plan erstellt: PAR-Plan/Kasse(§22a) erstellt (Antrag 65)  
 
Die Protokolltexte werden nur gespeichert, wenn das Speichern über 
|Parameter 175| für ZE-Plan aktiv ist. 
 
 

2.5.2 Dokumentarchiv 

Im Dokumentenarchiv werden die Dokumente für Kassenanträge mit diesen 
Infotexten gespeichert: 

 
 
Und für Privatanträge erscheinen diese Infotexte: 

  
 

2.5.3 Parameter - Sondierungstiefe 

Nach den neuen PAR-Richtlinien ist eine PAR-Behandlung jetzt ab der 
Sondierungstiefe 3,1 möglich. Ab diesem Wert wird beim Ausdruck auf 4 
aufgerundet. 
 
Für PAR-Pläne ab Antragsdatum01.07.2021 ist dieser Wert in den Parametern 
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172 (= Kasse) und 173 (= Privat) hinterlegt.  
 
Für PAR-Pläne bis zum 30.06.2021 lag der Wert bei 3,5. Für die alten Anträge 
werden die Werte über die Parameter 77 (= Kasse) und 78 (= Privat) 
verwaltet. 
 
Für Privatpläne können Sie die Werte bei Bedarf ändern. 
 
 

2.5.4 PAR-Anträge, die bis zum 30.06.2021 begonnen wurden 

Die Kassen-PAR-Anträge, die Sie bis zum 30.06.2021 begonnen haben, müssen 
Sie nach dem alten Verfahren über den Plan abrechnen.  
 
Ist eine Weiterbehandlung durch das offene Verfahren erforderlich, erstellen 
Sie für diese Plänen weiterhin die genehmigungspflichtigen 
Therapieergänzungen. 
 
 

2.5.5 Private PAR-Anträge 

Für private PAR-Anträge wurde der Bildschirm analog zu den neuen Kassen-
PAR-Anträgen angepasst. 
 
An der privaten Beantragung und Abrechnung hat sich dadurch aber nichts für 
Sie geändert.  
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3. KCH-Erfassung - PAR-Lei stung seinga be (ne ue PAR -Richtli nien)  

3.1  Einleitung 

 

Für alle Kassen PAR-Pläne, die seit dem 01.07.2021 begonnen wurden, 
müssen die erbrachten Leistungen im Programm |KCH-Erfassung| eingegeben 
werden. 
 
Die PAR-DTA-Monatsabrechnung holt sich dort die PAR-Leistungen ab, die lt. 
den Richtlinien mit der KZV abgerechnet werden dürfen.  
 
Beispiel:  
Die Position 4 (Befunderhebung und Erstellen eines Parodontalstatus) darf für 
genehmigungspflichtige Pläne erst bei der KZV zur Abrechnung eingereicht 
werden, wenn die AIT-Behandlung beendet wurde.  
 

3.2 Wichtige Funktionen in Bezug auf die neuen PAR-Pläne  

 

a) Registerkarte |PAR| 

Die Registerkarte für PAR wurde um die neuen PAR-Leistungen erweitert: 

 
 
Die gewünschte Leistung übernehmen Sie per Mausklick in die Eingabezeile. 
 
Möchten Sie Änderungen am Inhalt der Registerkarte vornehmen, klicken Sie 
auf den Button |Sonstiges|, anschließend auf |Konfiguration| und dann auf 
|PAR|. 
 

b) |Abrechnung über PAR-Plan| 

Unterhalb der Eingabezeile befindet sich eine Auswahlfunktion für PAR-Pläne: 
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Diese Funktion benötigen Sie, wenn für einen Patienten mehr als ein PAR-Plan 
nach den neuen Richtlinien vorhanden ist.  
 
Hintergrund: 
Geben Sie eine PAR-Leistung ein, muss das Programm für die DTA-Abrechnung 
mit der KZV und für Plausibilitätskontrollen den Plan zuordnen. 
 
Ist nur ein Plan nach der neuen Richtlinie vorhanden, nimmt das Programm 
die Zuordnung automatisch vor, sobald Sie eine PAR-Leistung eingeben. 
 
Sind mehre Pläne vorhanden, müssen Sie dem Programm über dieses Feld 
mitteilen, zu welchem PAR-Plan die Leistung gehört.  
 

c) Eingabe PortoPA und TelPA 

Klicken Sie auf eine dieser beiden Positionen, wird anschließend ein „-„ 
eingefügt. Nach dem Bindestrich müssen Sie den Betrag eingeben. Die 
Betragseingabe erfolgt mit Punkt: 
 

 
 

d) Icon Polizist  

Bisher war dieses Icon nur freigeschaltet, wenn Sie das Prophylaxe-Modul 
nutzen.  
 
Nun ist das Icon mit Einschränkungen für alle Praxen freigeschaltet. 
Klicken Sie auf das Icon, öffnet sich eine Auswahl mit Registerkarten.  
 
Die Registerkarten |SBI/API| und |PSI| sind nur für Anwender des 
Prophylaxe-Moduls aktiv. 
 
Die Registerkarte FU ist seit diesem Update für alle Praxen aktiv.  (Siehe 
Kapitel 7) 
Die Registerkarte |PAR| wurde hier zusätzlich eingefügt und ist nur für 
Anwender des Parodontose-Moduls aktiv: 
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Innerhalb der PAR-Registerkarte wird Ihnen immer der aktuelle Stand der 
PAR-Behandlung angezeigt. 
 
Diese Anzeige wird durch das Planschreiben und durch Ihre Leistungseingabe 
mit Informationen gefüllt.   
 
Sie können hier sehen, ob ein Plan genehmigt wurde, wie oft die AITa/b und 
ggf. die CPTa/b beantragt wurde und erhalten Informationen über den Grad 
und die UPT-Frequenz.  
 
Die detaillierte Anzeige zu den möglichen UPT-Leistungen ist in Arbeit und 
wird mit einem der nächsten Updates hier eingefügt.  
 

e) Button |Übersicht Lstg.| 

In der Übersichtsanzeige wurde der Button |PAR-Behandlung| eingefügt. 
Klicken Sie auf diesen Button, werden nur die erfassten PAR-Leistungen 
angezeigt: 
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3.3 Besonderheiten zur PAR-Leistungseingabe  

Für die Behandlung nach den neuen PAR-Leistungen beachten Sie bitte die 
PAR-Richtlinien der KZBV und die Hinweise bzw. Vorgaben Ihrer KZV. 
 
In der KCH-Erfassung erfolgt die Eingabe der PAR-Leistungen ähnlich wie bei 
den konservierenden und chirurgischen Leistungen. 
 
Besonderheiten werden nachfolgend genannt. 
 

3.3.1 Detailinformationen zu den PAR-Plänen 

Ist in Ihrer Praxis in der |KCH-Erfassung| unter |Sonstiges| -> |Konfiguration| 
->|Sonstiges| die Funktion „Zu den ZE-Planungen werden die 
Detailinformationen angezeigt“ aktiv, werden der Grad und die beantragten 
Leistungen des PAR-Antrages in der Erfassung angezeigt: 
 

 
 

3.3.2 Eingabe der Bema-Position 4 

Zurzeit müssen Sie die Position noch manuell in der KCH-Erfassung eingeben. 
Das automatische Speichern beim Planschreiben kommt mit einem späteren 
Update. 
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Achten Sie bitte darauf, dass die Position 4 unter dem gleichen Datum 
eingeben wird, unter dem auch der Antrag erstellt wurde. Sind die Daten nicht 
identisch führt es zu einer Fehlermeldung bei der KZV-PAR-DTA-Abrechnung.  
 
Haben Sie die Position eingegeben, wird Sie zusammen mit der Information 
über die Antragsnummer gespeichert: 
 

 
 
 

3.3.3 Fehlermeldungen/Plausibiliätsprüfungen 

Passen die Eingaben nicht zu den neuen PAR-Richtlinien, erhalten Sie 
entsprechende Hinweise am Bildschirm: 
 
Muster: 

 
 
Sind mehrere Hinweise zu berücksichtigen, werden sie bei den PAR-
Leistungen immer zusammen in einem Fenster angezeigt. 
 
In diesem Beispiel werden zwei Fehlermeldungen angezeigt: 
Einmal der Fehler-Code 800, weil das Genehmigungsdatum fehlt und ohne die 
Genehmigung dürfen die PAR-Leistungen ATG und MHU nicht abgerechnet 
werden. 
 
Und der Fehlercode 835 gibt an, dass die Leistungen nicht zusammen mit der 
Position 4 am gleichen Datum berechnet werden darf.  
 
Die Plausibilitätsprüfungen werden mit den nächsten Updates erweitert. 
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3.3.4 Eingabe der Genehmigung 

Das Genehmigungsdatum geben Sie im PAR-Plan unter der Registerkarte 
|Arzt, Daten etc.| ein.  
 
 

3.3.5 Eingabe der Arztnummer 

Bei der Eingabe der Leistungen muss die Arztnummer übereinstimmen mit der 
Arztnummer im Plan, damit die Abrechnung mit der KZV erfolgen kann.  
 
 

3.3.6 Eingabe zahnbezogener Leistungen z. B. AITa/b – Bitte beachten! 

Die Eingabe der zahnbezogenen PAR-Leistungen ist nur in folgenden 
Eingabeformat möglich. 
 
Die Eingabe erfolgt getrennt nach AITa und b (= getrennt nach ein- und 
mehrwurzeligem Zahn). 
 
Als erstes müssen die Zahnnummern angegeben werden.  
Es dürfen max. 8 Zähne erfasst werden.  
Anschließend folgen die Anzahl der Zähne und danach die Bema-Nummer: 
 

   
 
Erfolgt die Eingabe nur für einen Zahn, muss die Anzahl nicht eingegeben 
werden. 
 
Nutzen Sie das Touch Panel, lesen Sie bitte zusätzlich das Kapitel 5.4.1. 
 
 

3.3.7 Abrechnungsende AITa/b und ggf. CPTa/b 

Bei genehmigungspflichtigen PAR-Anträgen ist eine KZV-DTA-Abrechnung erst 
zulässig, wenn die AIT-Behandlung beendet wurde. 
 
Die AIT-Behandlung ist beendet, wenn alle beantragten Anzahlen als 
erbrachte Leistungen in der Erfassung eingegeben wurden.  
 
Wurde die letzte AIT-Leistungen eingegeben, merkt sich das Programm das 
Behandlungsende, sobald die Erfassung geschlossen wird. Beim nächsten 
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Aufruf des Patienten kann das Ende über das Icon  ( = SBI/ API/FU/PSI/ 
PAR) und der Registerkarte |PAR| eingesehen werden: 
 

 
 
In der PAR-Versorgungsstrecke kann als nächster Schritt frühestens 3 Monate 
nach dem Ende der AIT die BEVa (Befundevaluation) vorgenommen.  
 
Zu Ihrer Information wird Ihnen im o. g. Fenster zusätzlich angezeigt, ab wann 
die BEVa frühestens erbracht werden darf. 
 
  

3.3.8 Abgerechnete PAR-Leistungen (PAR-DTA mit KZV) 

Die Abrechnung der neuen PAR-Leistungen erfolgt über PAR-DTA-
Monatsabrechnung! Über die KONS-Quartalsabrechnungen werden wie 
bisher nur die Injektionen abgerechnet. 
 
Wurden Leistungen über den PAR-DTA mit der KZV abgerechnet, werden die 
Leistungen als abgerechnet gekennzeichnet: 
 

 
 
Bewegen Sie die Maus über den Haken, wird als Tooltip der 

Abrechnungsmonat eingeblendet: . 
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Über den Button |Ändern| kann das Kennzeichen für eine markierte Leistung 
wieder entfernt werden: 
 

 
 
Zurzeit ist es nicht möglich, das Kennzeichen für mehrere Leistungen 
gleichzeitig zu ändern bzw. zu entfernen. 
 
Das Feld kann nur für PAR-Leistungen ab dem 01.07.2021 genutzt werden. 
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3.4 Touch Panel  

 

3.4.1 Touch Panel erweitern 

Nutzen Sie das Touch Panel, empfehlen wir Ihnen, die neuen PAR-Leistungen 
im Touch Panel zu hinterlegen. 
 
Hierfür ist es erforderlich, dass Sie eine neue Gruppe anlegen oder neue 
Buttons einfügen. 
 
Muster: 

 
 
Berücksichtigen Sie bitte, dass Sie die bisherigen PAR Schaltflächen evtl. noch 
für Pläne benötigen, die Sie bis zum 30.06.2021 begonnen haben. 
 
 
 
  



3. KCH-Erfassung - PAR-Leistungseingabe (neue PAR-Richtlinien) 

Computer Forum GmbH | dental Express | PAR-Anleitung zum Software-Service 8.75.0 | 22.09.2021 Seite  43 / 45 
 

3.4.2 Hinweis zu den zahnbezogenen Leistungen AITa/b, CPTa/b etc.   

 
Die Eingabe kann über das Zahnschema erfolgen: 

  
 
Auch hier können zurzeit max. 8 Zähne markiert werden. 
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4. PAR-M onat sabre chnung  

4.1  PAR-Monatsabrechnung – DTA mit KZV 

 

Nach Übernahme des Updates werden bei der Monatsabrechnung alle PAR-
Anträge und PAR-Leistungen berücksichtigt. 
 
Die Anträge, die bis zum 30.06.2021 begonnen wurden, werden wie bisher 
nur übertragen, wenn der PAR-Antrag komplett abgerechnet wurde. Diese 
Abrechnungsdaten bezieht die PAR-Monatsabrechnung aus den Plänen.  
Der Plan wird anschließend auf abgerechnet über die Monatsabrechnung 
gesetzt. 
 
 
PAR-Leistungen, die für PAR-Anträge nach den neuen Richtlinien erbracht 
wurden, werden abgerechnet sobald die AITa/b beendet wurde bzw. eine 
Ausnahmeregelung (Behandlerwechsel, Abbruch oder §22a SGB V) vorliegt.  
 
Für diese PAR-Behandlungen bezieht die PAR-Monatsabrechnung die 
Abrechnungsdaten aus der KCH-Erfassung und aus den Plänen. 
 
Das Kennzeichen für die erfolgte Monatsabrechnung wird bei den einzelnen 
Leistungen in der KCH-Erfassung gesetzt (siehe 5.3.8). 
 
Über das PAR-Fehlerprotokoll können Sie jetzt für die Bearbeitung der 
Fehlermeldungen auch in die KCH-Erfassung wechseln: 
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